
Sechste Ordnung zur Änderung der  
Ordnung des Fachbereichs 08  

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz  
für die Prüfung im Masterstudiengang Physik  

 

vom 3. April 2023 
(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Nr. 04/2023, S. 242) 

 
Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 des Hochschulgesetzes 
(HochSchG) vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 
Juli 2021 (GVBl. S. 453), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 08 am 
8.  Februar 2023 die folgende Ordnung des Fachbereichs 08 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für die Prüfung im Masterstudiengang Physik beschlossen. Diese Ordnung 
hat das Präsidium der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit Schreiben des Präsidenten 
vom 30. März 2023, Az.: 03/02/08/01/00/088 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 
Artikel 1 

Die Ordnung des Fachbereichs 08 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung 
im Masterstudiengang Physik vom 20. April 2012 (StAnz. S. 1040), zuletzt geändert durch 
Ordnung vom 29. März 2022 (Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Nr. 03/2022, S. 271), wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 2 wird nach Absatz 8 folgender neue Absatz 9 angefügt: 

„(9) Der Nachweis der Zugangsvoraussetzungen gilt auch als erbracht, wenn in einer 
Kooperationsvereinbarung mit einer ausländischen Hochschule im Benehmen mit dem 
zuständigen Prüfungsausschuss festgelegt wurde, dass mit der Zulassung für den 
entsprechenden Studiengang an der Heimathochschule oder mit der Auswahl für das 
entsprechende Kooperationsprogramm durch die Heimathochschule der Nachweis der 
genannten Zugangsvoraussetzungen als erbracht gilt.“ 

 

2. § 14 Abs. 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Die Kandidatin oder der Kandidat reicht die Masterarbeit fristgemäß beim 
Prüfungsausschuss in elektronischer Form ein. Falls davon abweichend von den 
Gutachterinnen oder Gutachtern eine gebundene Ausgabe gewünscht ist, muss dies 
der Kandidatin oder dem Kandidaten bei Bestätigung der Meldung zur Masterarbeit 
schriftlich mitgeteilt werden. Sie oder er hat bei der Abgabe schriftlich zu versichern, 
dass sie oder er die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu 
machen. Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.“ 

 

  



Artikel 2 
 
Die Änderung der Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang Physik an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Veröffentlichungsblatt der JGU in Kraft.  

 

Mainz, den vom 3. April 2023 
 
 
 
 

Der Dekan des 
Fachbereichs 08 – Physik, Mathematik und Informatik 

Univ.-Prof. Dr. Patrick Windpassinger 
 

 


